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Tarife für die Benützung der Kirche und des 
Kirchgemeindehauses (gültig ab 1. 1.2024)  

 
 
 

Tarif a Vereine und Schulen mit Sitz in Menziken oder Burg, politische Gemeinden Menziken und 
Burg  

 

Tarif b  Auswärtige Vereine und Privatanlässe 
 

Kirche           Tarif a CHF   Tarif b CHF 

 

1.  Veranstaltungen  ohne  Eintritt                     150.--        300.--        

2.  Veranstaltungen  mit  Eintritt              200.--        400.--  

3.  Kirchenbenützung für Proben (1 Probe gratis)                    75.--        150.-- 

4.  Heizung während der Heizperiode                70.--          70.--  

5.  Anwesenheit Sigrist bei Proben & Anlässen 

     1. Std. im Mietpreis inbegriffen.  Jede weitere Std.                        60.--          60.-- 

6.  Sämtliche Instruktionen, evtl. Nacharbeiten und  

     Reinigungsarbeiten nach Aufwand                   60.--          60.--       

 

7. Wünscht der Veranstalter, dass die Orgel oder der Flügel gestimmt werden muss, sind die Kosten  

     vollumfänglich vom Veranstalter zu tragen. Die Kirchenpflege bestimmt den Spezialisten, der die 

     Arbeiten ausführt. 
 

Kirchgemeindehaus         Tarif a CHF   Tarif b CHF 

1.1  Saal, inkl. Benützung der Lautsprecheranlage 
       nach Anweisung des Sigristen   a) ohne Eintritt               350.--      500.-- 

        nach Anweisung des Sigristen   b) mit   Eintritt              450.--      600.--  

1.2  Saalbenützung für Proben  (1 Probe gratis)               100.--      200.--  

1.4  Benützung der Küche inkl. Geschirr + Spülmaschine            100.--       150.- 

1.5. Vereinszimmer           (max. 30 Personen)         50.--       100.--   

1.7 Unterrichtszimmer    (max. 15 Personen)                                                       75.-- 150.--   

1.8. Jugendkafi ohne Küche (max. 30 Personen)                                                   75.-- 150.--    

     

Benützung Geräte      Tarif a CHF   Tarif b CHF 

➢ Beamer   mobil      40.--    Saal     80.--                   

 

Besonderes:           
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➢ Anwesenheit des Sigristen bei Proben & Anlässen:    
1. Std. im Mietpreis inbegriffen.  Jede weitere Std.   CHF  60.--              

➢ Das Aufstellen, Reinigen und Versorgen der Tische und Stühle durch den Sigristen wird nach 
Aufwand verrechnet, pro Std.  CHF   60.— 
 

➢ Sämtliche benützte Räume sind besenrein zu übergeben. 

➢ Reinigungsarbeiten nach dem Anlass werden nach Aufwand verrechnet, pro Std.  CHF   60.--  

➢ Wurde die Küche angemietet:  
- Das benötigte Geschirr ist sauber zu waschen und wieder zu versorgen. 
- Allfälliger Bruch von Geschirr ist dem Sigristen zu melden.  (wird separat verrechnet)    
- Die Küche ist in gereinigtem Zustand zu verlassen.  (Kontrolle durch den Sigristen) 

➢ Die Entsorgung von zurückgelassenem Kehricht wird verrechnet. 
 
 
Tarifänderungen bleiben vorbehalten. 
 
 
Menziken, 1. Januar 2024                                     KIRCHENPFLEGE MENZIKEN-BURG 


